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Stadt und Landkreis Coburg

Die SÜC Energie und H2O GmbH ändert 
den Gaspreis zum 1. Oktober 2022

Ab 1. Oktober 2022 kommen für Standard-Lastpro-
fil-Kunden nachfolgende Preise zur Abrechnung:

Allgemeine Gaspreise* für die Grundversorgung 
von Haushaltskunden**:

Erdgas-Produkt veste.gas.flex:

 

* Hinweis zum Umrechnungsfaktor
Die abgenommene Gasmenge wird in Kubikmeter (m³) 
gemessen. Der jeweilige Umrechnungsfaktor von Ku-
bikmeter in Kilowattstunden (kWh) wird nach den ein-
schlägigen Regeln der Technik ermittelt. Das Verfah-
ren unterliegt der eichrechtlichen Überprüfung. Die für 
die Abrechnung maßgebenden Größen werden auf der 
Rechnung ausgewiesen.

**Als Haushaltskunden gelten gemäß Energiewirt-
schaftsgesetz Letztverbraucher, die Energie überwie-
gend für den Eigenverbrauch im Haushalt oder für den 
einen Jahresverbrauch von 10.000 kWh nicht überstei-
genden Eigenverbrauch für berufliche, landwirtschaftli-
che oder gewerbliche Zwecke kaufen.

Abgaben, Umlagen und Steuern
Die Preise beinhalten weiterhin die Erdgassteuer von net-
to 0,55 ct/kWh, die Kosten aus dem nationalen Brenn-
stoffemissionshandel nach dem BEHG („CO2-Preis“) in 
Höhe von netto 0,546 ct/kWh sowie die Konzessionsab-
gabe. 
Bitte beachten: Die Bundesregierung plant aktuell wei-
tere Maßnahmen, aus denen Mehrkosten auch für die 
vorbezeichneten Produkte resultieren werden.
In den oben mitgeteilten Preisen sind der Umlagemecha-
nismus gemäß § 26 EnSiG sowie die Gasspeicherumlage 
gemäß § 35e EnWG noch nicht enthalten.

Die Bruttopreise enthalten die Umsatzsteuer in Höhe von 
19 %.

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an

SÜContact
Telefon 09561 749-1555
Telefax 09561 749-1902
E-Mail: contact@suec.de
www.suec.de 

Stadt Coburg

Hinweis auf eine Bekanntmachung 
einer „Öffentlichen Ausschreibung“ 

nach UVgO

Bezeichnung der Maßnahme:	 Stadt Coburg		
			  Amt für Jugend 
			  und Familie

Art des Auftrags:	 Lieferauftrag
Ort der Leistung:	 96450 Coburg

Bezeichnung Auftrag:	 Beschaffung eines 	
			  PKW (Elektroantrieb)

Ausführungszeitraum:	 1. Quartal 2023

Den Gesamttext der Bekanntmachung können Sie auf 
der Internetseite www.coburg.de/Vergabeseite oder 
www.tender24.de einsehen und dort auch die Ausschrei-
bungsunterlagen herunterladen.

Ausschreibende Stelle:
Stadt Coburg
Personal- und Organisationsamt
Zentrale Beschaffungsstelle
Steingasse 18
96450 Coburg
Telefon: 09561/89-3155
Fax: 09561/89-63155
E-Mail: Beschaffungsstelle@coburg.de
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Jahresabschluss 2020 
des Eigenbetriebs Coburg Marketing

Der Stadtrat hat am 21.07.2022 über den Jahresab-
schluss des Coburg Marketing wie folgt Beschluss ge-
fasst:
„Der in der Anlage beigefügte Jahresabschluss 2020 
wird festgestellt.
Im Wirtschaftsjahr 2020 wurde durch die Stadt Coburg 
ein Zuschuss in Höhe von 2.191.650,00 € ausgezahlt. 
Nach Verrechnung des Jahresdefizites in Höhe von 
2.165.437,82 €, wurden 26.212,18 € in die Verbindlich-
keiten gegenüber der Stadt Coburg eingestellt. Somit 
schließt das Wirtschaftsjahr 2020 mit einem bilanziellen 
Ergebnis von 0,00 € ab.“

Der Jahresabschluss wurde durch ETL Mitteldeutsch-
land GmbH, Stuttgart, geprüft. Der Bestätigungsver-
merk des Abschlussprüfers mit Datum 16. September 
2021 lautet folgendermaßen:

„Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Co-
burg Marketing, Coburg, – bestehend aus der Bilanz 
zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlust-
rechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis 
zum 31. Dezember 2020 sowie den Anhang, einschließ-
lich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir 
den Lagebericht der des Eigenbetriebs Coburg Marke-
ting, Coburg, für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis 
zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen 
wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbe-
triebsverordnung des Bundeslandes Bayern und ver-
mittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrecht-
lichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage 
des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2020 sowie seiner 
Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis 
zum 31. Dezember 2020 und 
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 
unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften 
zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In 
allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundes-
landes Bayern und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass un-
sere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ord-
nungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Ver-
antwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen 
ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend 
beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen handels-
rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und 
haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um 

als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Be-
triebssenats für den Jahresabschluss und den Lagebe-
richt

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 
Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschrif-
ten der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes 
Bayern in allen wesentlichen Belangen entspricht, und 
dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbe-
triebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertre-
ter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie 
in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt 
haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu 
ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die ge-
setzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit 
des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmen-
stätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die 
Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern 
einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmen-
stätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche 
oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwort-
lich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt 
ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften 
zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs ver-
mittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der 
Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Bayern 
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die ge-
setzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrun-
gen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts 
in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschrif-
ten der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes 
Bayern zu ermöglichen, und um ausreichende geeigne-
te Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbrin-
gen zu können.

Der Betriebssenat ist verantwortlich für die Überwa-
chung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbe-
triebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber 
zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten 
– falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Ei-
genbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Be-
langen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk 
zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, 
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aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstim-
mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durch-
geführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung 
stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Ver-
stößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als 
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwar-
tet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lage-
berichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen 
von Adressaten beeinflussen. Während der Prüfung 
üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren 
eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentli-
cher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher 
Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, 
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf 
diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, 
die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage 
für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass 
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 
werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkei-
ten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, 
Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irre-
führende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen in-
terner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung 
des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsys-
tem und den für die Prüfung des Lageberichts relevan-
ten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshand-
lungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prü-
fungsurteil über die Wirksamkeit dieser Systeme des 
Eigenbetriebs abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den ge-
setzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungs-
methoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetz-
lichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und 
damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessen-
heit des von den gesetzlichen Vertretern angewand-
ten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage 
der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit 
besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk 
auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und 
im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls die-
se Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prü-
fungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schluss-
folgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungs-
nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten 
können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und 
den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der An-
gaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundelie-
genden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbe-
triebsvermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem 
Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das 
von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbe-
triebs.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den ge-
setzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientier-
ten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-

chender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir 
dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Anga-
ben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten 
bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sach-
gerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben 
aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsur-
teil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den 
zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es 
besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorien-
tierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwort-
lichen unter anderem den geplanten Umfang und die 
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-
feststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im inter-
nen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderun-
gen

Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß Art. 
107 Abs. 3 Nr. 2 – 4 GO Bay

Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen

Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen 
des Eigenbetriebs i. S. v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im 
Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 
2020 befasst. Gemäß Art. 107 Abs. 3 Nr. 2 – 4 GO Bay 
haben wir in dem Bestätigungsvermerk auf unsere Tä-
tigkeit einzugehen.

Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir 
zu der Auffassung gelangt, dass uns keine Sachverhalte 
bekannt geworden sind, die zu wesentlichen Beanstan-
dungen der wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbe-
triebs Anlass geben.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs sowie 
für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die 
sie dafür als notwendig erachtet haben.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prü-
fungsstandard: Berichterstattung über die Erweiterung 
der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720), 
Fragenkreise 11 bis 16, durchgeführt.

Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist 
es, anhand der Beantwortung der Fragen des Fragen-
kreises 11 bis 16 zu würdigen, ob die wirtschaftlichen 
Verhältnisse zu wesentlichen Beanstandungen Anlass 
geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprü-
fers, die sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidung 
der gesetzlichen Vertreter und die Geschäftspolitik zu 
beurteilen.

Der Jahresabschluss 2020 einschließlich Lagebericht 
des Coburg Marketing liegt gemäß § 25 (4) EBV in der 
Zeit vom 

22. August bis 2. September 2022

im Stadthaus, Markt 10, Zimmer 105, innerhalb der Ge-
schäftsstunden, öffentlich zur Einsicht aus. 

Coburg, 04.08.2022

Coburg Marketing
Horst Graf
Betriebsleitung des Coburg Marketing
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Verordnung zur Änderung des 
Regionalplans Oberfranken-West;

Beteiligungsverfahren zur Änderung 
des Teilkapitels B V 2.5.2 „Windener-

gie“ betreffend die Neuausweisung des 
Vorranggebietes für Windkraftanlagen 

502 „Mährenhausen-Ost“

Der Planungsausschuss des Regionalen Planungsver-
bandes Oberfranken-West hat am 28.04.2022 die Fort-
schreibung des Teilkapitels B V 2.5.2 „Windenergie“ 
betreffend die Neuausweisung des Vorranggebietes für 
Windkraftanlagen 502 „Mährenhausen-Ost“ beschlos-
sen.

Auf Grundlage des Beschlusses vom 28.04.2022 wird 
das Beteiligungsverfahren über den Entwurf zur Ände-
rung des genannten Regionalplankapitels eingeleitet. 
Andere Festlegungen oder deren Begründungen sind 
nicht Gegenstand der Verordnung zur Änderung des 
Regionalplans Oberfranken-West.

Der Entwurf des Regionalplans liegt in der Zeit 	

vom 19. August 2022 bis 16. September 2022

während folgender Zeiten im Stadtbauamt/Stadtpla-
nung, Ämtergebäude, Steingasse 18, 2. OG, Zimmer Nr. 
218 a, zur allgemeinen Einsicht aus:

	 Mo., Di. u. Do. von 	08.30 Uhr bis 15.30 Uhr
	 Mi. u. Fr. von 	 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr

Der Entwurf des Regionalplans ist auch unter folgenden 
Internetadressen abrufbar:

www.reg-ofr.de/frp

www.oberfranken-west.de/aktuelles/fortschreibungen

Bis zum Ablauf der Auslegungsfrist besteht Gelegen-
heit zur schriftlichen oder elektronischen Äußerung 
gegenüber dem Regionalen Planungsverband Ober-
franken-West, Geschäftsstelle Landratsamt Bamberg, 
Ludwigstraße 23, 96052 Bamberg, E-Mail: rpv@lra-ba.
bayern.de .
Mit Ablauf der Frist sind gemäß Art. 16 Abs. 2 Satz 4 
BayLplG alle Äußerungen ausgeschlossen, die nicht auf 
besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen.

Coburg, 15.08.2022
Stadt Coburg

Can Aydin
3. Bürgermeister
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